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Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
 - Geschäftsordnungsbeschluss zur Redezeit für die Ratsversamm-

lung am 28.02.2024; Oberbürgermeister
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung; 
Niederschrift; 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 15.11.2023; 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 16.11.2023 (Fortsetzung vom 

15.11.2023); 
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 13.12.2023; 
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 14.12.2023 (Fortsetzung vom 

13.12.2023); 
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 24.01.2024; 

Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Mandatsveränderungen; 
 - Feststellung von Hinderungsgründen bei gewählten Stadträten 

gemäß § 32 Abs. 3 Sächs-GemO sowie die Entscheidung über 
das Vorliegen wichtiger Gründe bei Ablehnung ehrenamt-licher 
Tätigkeit gewählter Stadträte gem. § 18 SächsGemO (Ablehnung 
ehrenamtlicher Tätig-keit) (9. Änderung);

 - Verpflichtung eines Stadtrats; 
Wahl des Beigeordneten für das Dezernat Finanzen;
Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern; Der Tagesord-
nungspunkt wird gegen 17:00 Uhr aufgerufen.
 - Stand des Ausbaus der grünen Fernwärmeversorgung durch 

Integration von Großwärme-pumpen sowie den Bau einer neuen 
Müllverbrennungsanlage bis 2028 durch die Stadtwerke Leipzig; 
Dieter Krause

 - Barrierefreies Gehen in Gohlis-Mitte; Mischa Kreutzer
 - Adressprobleme in Leipzig; Roland Hahn
 - Mängelmelder Bereich Infrastruktur; Christiane Gaida
 - Nachfrage zur EF Nr. VII-EF-09165 / Wie weiter mit dem Rittergut 

Großzschocher; Tobias Degner
 - Anzeige von Falschparkern:  Schnittstelle zu weg.li; Daniel Obst
 - Nichtbeachtung des Landschaftsplans der Stadt Leipzig in der 

Bauleitplanung; Axel Schmoll
 - Nichtbeachtung der Stadtklimaanalyse in der Bauleitplanung; 

Wiebke Engelsing
 - Nettoneuversiegelung; Kristin Wiesner
 - Werbung für Petitionen; Matthias Malok
 - „Südvorstadt für alle“ bzw. Ratsbeschluss Nr. VII-A-07299-NF-02-

ÄA-01; Maren Schuster und Robin Weisbach
Petitionen  (werden nach TOP Einwohneranfragen aufgerufen); 
 - Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zur Erarbeitung eines Kon-

zeptes zu einer „Europastadt Leipzig“ sowie Bewerbung der Stadt 
Leipzig um den „Europapreis“ des Eu-roparates; Petitionsausschuss 
/ Petent: Dieter Krause

 - Trinkwasseranschluss für den Schulzeweg, damit die Clara-Wieck-
Schulhort-Kinder diesen auch vollumfänglich nutzen können; 
Petitionsausschuss / Petent: Marc-Oliver Rabe  

 - Außengelände des Horts der 21. Grundschule sichern; Stadtbe-
zirksbeirat Nord-Ost

 - treuobstwiesen als Ausgleichsmaßnahme; Petitionsausschuss / 
Petent: Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e. V.

 - Petition nach § 12 SächsGemOrdnung zu einem Theaterstück 
„1989 – Revolution in Leipzig“ aus Anlass des 35. Jahrestages 
der Friedlichen Revolution im Herbst 2024; Petitionsausschuss / 
Petent: Dieter Krause

 - Baumpflanzungen Reichsstraße; Petitionsausschuss / Petentin: 
Annerose Oertel

Besetzung von Gremien; 
 - Information zur Besetzung der beschließenden und beratenden 

Ausschüsse und des Ältes-tenrates durch die Fraktionen (31. 
Änderung);

 - Stadtbezirksbeirat Südwest (6. Änderung);
 - Stadtbezirksbeirat Nord (6. Änderung);
 - Jugendbeirat (9. Änderung);

Personalangelegenheiten; 
 - Personalangelegenheit nach § 6 i. V. m. § 21 Abs. 2 Nr. 20a der 

Hauptsatzung der Stadt Leipzig - Leitung des Referates SAP; 
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt Leipzig in Aufsichts-
räte, Zweckverbände und Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung; 
Anträge zur Beschlussfassung; 
 - Bewohnerparkgebühr nach Größe staffeln!; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen
 - Einführung der Einzelfallprüfung und Beratung zu Kosten der Un-

terkunft für erwerbstätige Asylsuchende in GUs; Migrantenbeirat
 - Gelände der ehemaligen Gasanstalt Ost zum Kreativquartier Sel-

lerhausen entwickeln; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 - Gründung einer Lärmschutzgemeinschaft; Fraktion Bündnis 90/

Die Grünen
 - Ausstattung der Polizeibehörde Leipzig (Stadtordnungsdienst) mit 

Schreckschuss- und Pfef-ferballwaffen; AfD-Fraktion
 - Faire Ausbildung und Arbeit für Menschen mit Migrationsge-

schichte: Diskriminierung abbau-en, Zugänge ermöglichen; 
Fraktion Die Linke

 - Das kommunale Netzwerk für die Familien, die mit einer psychi-
schen Erkrankung und/oder Suchterkrankung konfrontiert sind, 
stärken!; Fraktion Die Linke, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
SPD-Fraktion

 - Superblocks in Leipzig; CDU-Fraktion
 - Neue Kraft für eine starke Leipziger Wirtschaft – Nachhaltigkeit 

als Wirtschaftstreiber; CDU-Fraktion
 - Zeitliche Sperrungen und Ausweitung LSG „Leipziger Auwald“ 

– Nachtrag zu „Verkehrschaos auf dem Cossi verhindern – keine 
Motorboote auf dem See!“; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Räumlichkeiten im Stadtteil Paunsdorf für Vereine und Volks-
hochschule; SPD-Fraktion

 - Strukturen entlasten – Leipziger Museen in ihrer Arbeit stärken; 
CDU-Fraktion 

 - Ordnung der Verkehrssituation an der Odermannstraße; Fraktion 
Die Linke

 - Park mich nicht voll – Roscherstraße beidseitig für Fußgänger 
nutzbar machen!; Fraktion Die Linke

 - Keine Antisemiten in den Klimabeirat!; CDU-Fraktion
 - Sicher und schnell zum Cospudener See; CDU-Fraktion
 - Mehr Grün in die Quartiere - Fassadenbegrünung fördern; Frak-

tion Die Linke
 - Beschluss zur Vorlage VII-DS-00357-DS-04-NF-01 vom 19.05.2021 

Abwahl eines Mitglieds aus dem Migrantenbeirat; CDU-Fraktion
 - Würden Männer bluten, würde dieser Antrag nie gestellt werden; 

Stadtrat Th. Kumbernuß 
 - Benennung des Gohliser Angers; Fraktion Freibeuter
 - Kein Verkauf der kommunalen Unternehmen der Daseinsvorsorge; 

Fraktion Die Linke
Anfragen an den Oberbürgermeister; 
 - Wie weiter mit dem Mietspiegel?; Fraktion Die Linke
 - Wassersensible Stadt und Kleingärten; Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen
 - Rahmenplan Stadionumfeld; CDU-Fraktion
 - Politische Statements an Gebäuden städtischer Einrichtungen; 

AfD-Fraktion
 - Umsetzung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes; SPD-Fraktion
 - Reinigung in Kindertageseinrichtungen und Schulen; Fraktion 

Freibeuter
 - Externe Beratungsleistungen für die Stadtverwaltung und die 

kommunalen Eigenbetriebe 2023; CDU-Fraktion
 - Neufassung zu VII-F-09626 „Entwicklung der Arbeit der Auslän-

Mittwoch, den 28.02.2024, um 14:00 Uhr, ggf. Fortsetzung am Donnerstag, den 29.02.2024,  
ab 16:00 Uhr, Sitzungssaal des Stadtrates, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Tagesordnung der Ratsversammlung
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derbehörde“; SPD-Fraktion
 - Solarausbau, Kohleausstieg und Energiewende – wo steht Leipzig?; 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 - Nachnutzungsmöglichkeiten für Kitas; CDU-Fraktion
 - Kahlschlag bei der Stadtreinigung; CDU-Fraktion
 - Ukrainische Kunst und Kultur; CDU-Fraktion
 - Finanzielle Folgen für Leipzig ab 2024 durch Kürzungen im Bun-

deshaushalt; Fraktion Die Linke
 - Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum durch Ferienwohnungs-

nutzung und Leerstand; Fraktion Die Linke
 - Rüstungskonzern Serco als Betreiber von Asylunterkünften in 

Leipzig?; Fraktion Die Linke
 - Nachfrage zur Anfrage VII-F-09298 - Einschränkungen im S-Bahn-

Verkehr und vertragliche Auswirkungen; SPD-Fraktion
 - Zukunft Polizeirevier Grünau – Sicherheit im Herzen Grünaus; 

SPD-Fraktion
 - Realisierung des Uferweges in der Holbeinstraße; Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen
 - Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen in geschlossenen 

Gebäuden; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 - Wie tierfreundlich baut Leipzig?; Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 - Flexibilität bei der Platz- und Freiraumgestaltung - Ergebnisse der 

Prüfung; SPD-Fraktion
 - Cyberangriffe auf die Krankenhausinfrastruktur; Fraktion Die 

Linke
 - Entwicklung der Kapazitäten in den Kindertageseinrichtungen; 

Fraktion Die Linke
 - Superblocks; CDU-Fraktion
 - Sanierungspläne der Südbestände; Fraktion Freibeuter
 - Sachstand zur Machbarkeitsstudie und Betriebserlaubnis eines 

Drogenkonsumraums; Fraktion Freibeuter
 - Der zweite soziale Kahlschlag in zwei Jahren? Drohende Kürzun-

gen im Sozialen Arbeits-markt in Leipzig 2024 – Nachfrage zu der 
Anfrage VII-F-09615 und Antwort VII-F-09615-AW-01; Fraktion 
Die Linke

 - Kita- und Schulessen bei Freien Trägern; Fraktion Die Linke
 - Startchancen-Programm:  Welche Chancen bietet es für Leipzig?; 

Fraktion Die Linke
 - Aktueller Stand der Leipziger Hilfepunkte; Fraktion Die Linke
 - Energieeffizienz der LWB; Fraktion Die Linke
 - Darstellung des Flughafens Halle/Leipzig auf der Homepage der 

Stadt Leipzig; Fraktion Die Linke
 - Flächenankauf S-Bahnhof Connewitz und Realisierung von P+R-

Parkplatz und kulturellen Nutzungen; Juliane Nagel
 - Innere Sanierung Kindertageseinrichtung Lobstädter Straße 14a/b 

- Kurze Beine, lange We-ge?; Juliane Nagel
 - Wie geht es weiter mit Weihnachtszirkus und Kleinmesse am 

Standort Cottaweg?; Stadtrat Dr. Volker Külow
 - Mehr Ehrenbürgerinnen für Leipzig!; SRin Beate Ehms
 - P+R Neue Messe noch auf dem Stand der Zeit?; Oliver Gebhardt
 - Baumfällungen und Baumaßnahmen entlang Lützner Straße; SR 

Sören Pellmann
 - Anfrage zum Garagenkonzept und langfristigen Mietverträgen; 

Stadtrat Jens Lehmann
 - Öffentliche Nutzung des Spielplatzes des Mehrfamilienhaus-

komplexes in Schönefeld der Leipzig Stiftung unerwünscht?; SR 
Steffen Wehmann

 - Aktueller Stand des angekündigten Verzichts der GP Günter Pa-
penburg AG auf Kiesabbau in Rückmarsdorf; SR Dr. Volker Külow

 - Fertigstellung der Zweifeldsporthalle Lützner Straße 112; SR Dr. 
Volker Külow

 - Umnutzung der alten Turnhalle des Robert-Schumann-Gymnasi-
ums in eine Mensa; SR Dr. Volker Külow

 - Straßeninstandsetzung Gundorfer Straße vom Dorfplatz bis „Am 
Wiesenrain“; SR Dr. Volker Külow

 - Sofortmaßnahmenprogramm Klimaanpassung; SR Michael 
Neuhaus

 - Wassernutzung und Wasserknappheit II (Nachfrage zu VII-F-
09406-AW-01); Ute Elisabeth Gabelmann

Bericht des Oberbürgermeisters; 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen; 
 - Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 

an die Stadt Leipzig, ein-schließlich Eigenbetriebe gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis 30.10.2023.;

 - Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 
an die Stadt Leipzig, ein-schließlich Eigenbetriebe gem. § 73 (5) 
SächsGemO bis 08.12.2023.;

 - Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-
dungen an die Stadt Leipzig, einschließlich Eigenbetriebe gem. 
§73 (5) SächsGemO bis 08.01.2024;

Vorlagen I; 
 - Bebauungsplan Nr. 483 „Innere Westvorstadt“; 
 - Stadtbezirk:  Mitte, Ortsteil:  Zentrum-West;
 - Aufstellungsbeschluss - eilbedürftig;
 - Verkauf des Flurstücks 168/1 der Gemarkung Dölzig, Äußere 

Gundorfer Straße 31, an die Stadt Schkeuditz;
 - Stadtplatzprogramm 2030+
 - Transformation von Stadt- und Quartiersplätzen zu nachhaltigen 

Aufenthaltsräumen;  
 - Fortschreibung der Energieleitlinie - Leipziger Energie- und 

Baustandard;  
 -  Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzung „Innerer Süden“;
 - Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig- Gohlis“;
 - Einmalige städtische Zuwendung an den Verein Ecken wecken 

zum „Gestaltungswettbewerb Handschwengelpumpen“;
 - Bebauungsplan Nr. 380.1 „Grüner Bahnhof Plagwitz – Nordteil/

Ost“; Stadtbezirk:  Südwest, Ortsteil:  Plagwitz; Kleinzschocher; 
1. Teilung des Plangebietes; 2. Satzungsbeschluss;

 - Satzung der Stadt Leipzig über die Gestaltung und Ausstattung 
der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke und über die 
Begrünung baulicher Anlagen (Begrünungssatzung);

 - 1. Änderung zum Planungsbeschluss Komplexmodernisierung 
und Erweiterung am Grund-schulstandort Großmiltitzer Straße 
4/ Schule Miltitz;

 - „Entwicklungskonzeption Naturbad Nordost“ - Ergebnis;
 - Zuordnung von betriebsnotwendigen Grundstücken und Gebäu-

den an den Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig zum 01.01.2024;
 - Sofortprogramm Klimaanpassungsmaßnahmen in 2024 - Maß-

nahmen für Klimawandelan-passung finanzieren (VII-HP-08823);
 - Aktualisierung, Evaluierung und Verstetigung des Stadtbezirks-

budgets als dauerhaftes In-strument der Stadtbezirksbeiräte;
 - Konzept zur Weiterentwicklung der Antisemitismusprävention in 

der Stadt Leipzig (Bestäti-gung gem. §79 (1) SächsGemO); 
 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 

01.01.2022 bis 31.12.2022 für den städtischen Eigenbetrieb Theater 
der Jungen Welt;

 - Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 
01.01.2022 bis 31.12.2022 für den städtischen Eigenbetrieb Musik-
schule Leipzig „Johann Sebastian Bach“;

 - Ausführungsbeschluss zur Beauftragung des Umstellungspro-
jektes auf S/4 HANA;

 - Grundsteuerreform aufkommensneutral und transparent um-
setzen;

 - Negative Auswirkungen der Grundsteuerreform abfedern!; AfD-
Fraktion

 - Neufestsetzung der Preise für die Gewandhausorchester Card des 
Gewandhauses zu Leipzig ab der Konzertsaison 2024/25 - 1. Ände-
rung Ratsbeschluss VII-DS-07530 (Entgeltord-nung Gewandhaus 
zu Leipzig ab der Spielzeit 2023/2024);

 - Neufestsetzung der Eintrittspreise für Museumsnächte;
 - Verstetigung und Erweiterung des Housing-First-Ansatzes um 25 

Plätze „Eigene Wohnung“ in Leipzig ab 2025;
 - Leipzig-Pass:  Änderung des berechtigten Personenkreises 

und Neugestaltung des Beantra-gungs- und Bearbeitungspro-
zesses; Ausführungsbeschluss zur Beschaffung der Software 
VOIS|BONUS; 

 -  Jobcenter Leipzig - Wechsel der Trägerzuständigkeiten beim Vorsitz 
der Trägerversammlung und der Geschäftsführung;

Unterbringung von Geflüchteten; 
 - Unterbringung von Geflüchteten in der Zuständigkeit der Stadt 

Leipzig -
 - Stand:  31. Dezember 2023;

Informationen I; 
 - 30. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 2023 - Ergänzung;
 - Gemeinsames Abfallwirtschaftskonzept von ZAW, Stadt Leipzig 

und Landkreis Leipzig 2024 - 2028;  
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister
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Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Tagesordnungen für die nachstehend aufgeführten Sitzungen der 
Ortschaftsräte lagen zu Redaktionsschluss teilweise nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Mölkau
Dienstag, 19.02.2024, 19:00 Uhr, ehem. Gemeindeamt Mölkau, 
Ratssaal, Engelsdorfer Straße 90, 04316 Leipzig

Ortschaftsrat Rückmarsdorf 
Dienstag, 19.02.2024, 19:00 Uhr, Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, 
Ehrenberger Straße 5a, 04178 Leipzig

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
Donnerstag, 22.02.2024, 18:30 Uhr, Rathaus Liebertwolkwitz, 
Zi. 2, Liebertwolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig 

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
Donnerstag, 22.02.2024, 18:30 Uhr, Soziokulturelles Zentrum 
„Große Eiche“, Leipziger Str. 81, Großer Saal
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 18.1.2024
 - Feststellen eines Hindernisgrundes eines Ortschaftsrates
 - Verpflichtung eines Ortschaftsrates
 - Wahl eines stellv. Ortsvorstehers
 - VII-DS-09247 – Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung 2024
 - VII-DS-07999 – Stadtplatzprogramm 2030+
 - VII-DS-09136 – Fachförderrichtlinie Gebäudeerwerb durch Mieter-

gemeinschaften
 - Vergabe von Brauchtumsmitteln

Ortschaftsrat Plaußig
Donnerstag, 22.02.2024, 19:00 Uhr, Schulungsraum der Freiwilli-
gen Feuerwehr Plaußig, Plaußiger Dorfstraße 23, 04349 Leipzig
 - Neues aus Plaußig & der Umgebung
 - Sperrung Plaußiger Dorfstraße & Grundstraße
 - Neues aus der Ratsversammlung
 - Beschluss-/ Informationsvorlagen

 - VII-A-09105 Frühzeitige Information des Ortschaftsrates bei 
Baumaßnahmen 

 - VII-A-09105-VSP-01 Frühzeitige Information des Ortschaftsrates 
bei Baumaßnahmen 

 - 5.2 VII-A- 09214 Beteiligung der Ortschaftsräte
 - 5.2.1 VII-A-09214-VSP-01 Beteiligung der Ortschaftsräte
 - 5.3 VII-DS-09247 Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt 

Leipzig für den Planungszeitraum Januar bis Dezember 2024
 - Projekte
 - Sanierung Naturschutzstation 
 - Wahl Ortschaftsrat & Stadtrat 09.06.2024

Ortschaftsrat Hartmannsdorf-Knautnaundorf
Montag 26.02.2024, 18:30 Uhr, ehemaliges Gemeindeamt Knaut-
naundorf, Schkorloper Str. 34, 04249 Leipzig

Ortschaftsrat Burghausen
Dienstag 27.02.2024, 19:00 Uhr, ehem. Gemeindeamt Burghausen, 
Sitzungszimmer, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig 
 - Protokollkontrolle
 - Besprechung mit dem Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes Herrn 

Jana über die Probleme der Straßenabläufe in der Bienitzstraße und 
der Bienitzstraße 16 und 18

 - Erläuterung – Stand der Planung für den Rad- und Gehweg entlang 
des Saale-Leipzig-Kanal

 - VII-DS-09247 – Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt 
Leipzig für den Planungszeitraum Januar bis Dezember 2024

Ortschaftsrat Wiederitzsch
Dienstag 27.02.2024, 19:00 Uhr, Rathaus Wiederitzsch, Rathaus-
saal, Delitzscher Landstraße 55, 04158 Leipzig ■

(Änderungen vorbehalten)

Allgemeinverfügung zum Schutz 
des Eisvogels am Floßgraben

Das Amt für Umweltschutz informiert, dass die Allgemeinverfügung 
über besondere Schutzmaßnahmen für den Eisvogel (Alcedo atthis) am 
Floßgraben in 04277 Leipzig und 04416 Markkleeberg, veröffentlicht 
im Amtsblatt Nr. 2 vom 30. Januar 2016, ab dem 1. März 2024 wieder 
ihre Wirkung entfaltet. 

Für muskelbetriebene Wasserfahrzeuge aller Art ist das Befahren des 
Floßgrabens außerhalb der Zeiten 11:00-13:00 Uhr, 15:00-18:00 Uhr 
und 20:00-22:00 Uhr untersagt.

Für maschinenbetriebene Wasserfahrzeuge aller Art ist das Befahren 
grundsätzlich untersagt.

Außerdem ist das Betreten und Befahren der Ufer einschließlich eines 
20 m breiten beidseitigen Uferstreifens und das Freilaufenlassen von 
Hunden verboten.

Entsprechende Hinweisschilder und Absperrungen werden rechtzeitig 
vor Ort angebracht. ■

Wasem
Amtsleiter

Dienstausweis/Dienstmarke  
ungültig

Der Dienstausweis der Stadt Leipzig, ausgestellt mit der Nummer 
DA006009 wird hiermit ab sofort ungültig erklärt. ■

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

26.02.2024, 16:30 Uhr, Neuen Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 05.02.2024
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Das kommunale Netzwerk für die Familien, die mit einer psychi-schen 
Erkrankung und/oder Suchterkrankung konfrontiert sind, stärken!
Fraktion DIE LINKE, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, SPD-Fraktion  
VII-A-09092-NF-02
Das kommunale Netzwerk für Familien mit einer psychischen Er-kran-
kung und/oder Suchterkrankung stärken!
Dezernat Soziales, Gesundheit und Vielfalt  
VII-A-09092-VSP-01
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 2. Lesung
- Zweite Änderung Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekos-

ten 2021/2022ff; Dezernat Jugend, Schule und Demokratie  ; VII-DS-
01874-DS-03

- Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung der Stadt Leipzig für den 
Planungszeitraum Januar bis Dezember 2024; Dezernat Jugend, 
Schule und Demokratie; VII-DS-09247

Vorlagen zur Information
Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
- Verfahrensvorschläge zur Vermeidung von Segregation in Kinder-

tageseinrichtungen
Ergebnisse der Evaluation der Grundsatzvereinbarung Kita
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung ■

Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses

http://www.leipzig.de
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1. Satzung  
zur Änderung der Hauptsatzung 

der Stadt Leipzig
Beschluss-Nr. VII-DS-09076 der Ratsversammlung vom 24.01.2024
Aufgrund von § 4 Abs. 2 i. V. m. § 47 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden 
ist, wird durch Beschluss der Ratsversammlung der Stadt Leipzig 
vom 24.01.2024 die Hauptsatzung der Stadt Leipzig in der Fassung 
des Beschlusses Nr. VII-DS- 06361-NF-04 der Ratsversammlung vom 
15.12.2022 wie folgt geändert:

§ 1
1. § 18 Absatz 1 Nummer 8 wird gestrichen. Die Nummerierung der 
nachfolgenden Nummern wird angepasst.
2. § 19 Absatz 8 wird gestrichen. Die Nummerierung der nachfolgenden 
Absätze wird angepasst.

§ 2
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. ■

Leipzig, den 25.01.2024
Burkhard Jung 

Oberbürgermeister
Sprechzeiten  

der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat – Der Sprechtag am 19.03. entfällt; als 
Ersatz wird der 26.03. angeboten (16.00 -18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mike 
Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat – Der Sprechtag am 19.03. entfällt; als Ersatz 
wird der 26.03. angeboten (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Michael 
Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 
(z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten 
und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann die 
Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, die 
Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Sondersitzung des  
Betriebsausschusses Jugend, 

Soziales, Gesundheit
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 28.02.2024, 13:30 Uhr,  
Zimmer 369, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Feststellung der Ausschussmitglieder, die das Protokoll der Sitzung mit 
unterzeichnen werden
Vorlagen zur Beratung
- Ausführungsbeschluss zum Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung 

zur Nutzung des Objektes Deiwitzweg 1/1a durch den Eigenbetrieb 
VKKJ; Dezernat Jugend, Schule und Demokratie; VII-DS-09468

Verschiedenes ■

Die stv. Vorsitzende des Betriebsausschusses

Versammlung der 
 Jagdgenossenschaft Bienitz

Alle Grundeigentümer land-, forst- und fischereiwirtschaftlich nutz-
barer Grundstücke der Gemarkungen Böhlitz-Ehrenberg, Gundorf, 
Burghausen, Rückmarsdorf sowie Klein- und Grossmiltitz werden 
hiermit zur Versammlung der Jagdgenossenschaft am:
  Freitag, den 22.03.2024 um 17:30 Uhr
  in den Gasthof Lindennaundorf „Zum Bildermacher“, 
  Priesteblicher Straße 1 in 04420 Markranstädt
eingeladen.

Tagesordnung: Kassen- und Rechnungsprüfungsbericht; Entlastung 
Vorstand, und Kassenführer; Haushaltsplan; Verwendung Reinertrag; 
Verwendung Rücklage; Verlängerung Jagdpachtvertrag und Aufnahme 
Mitpächter; Sonstiges.
Bei Verhinderung kann sich ein Jagdgenosse durch einen volljährigen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Ein bevollmächtigter Vertreter darf 
höchstens einen Jagdgenossen vertreten. Die in der Versammlung ge-
fassten Beschlüsse können von den Jagdgenossen nach Vorlage ihres 
Eigentumsnachweises ab 29.04.2024 für die Dauer von zwei Wochen 
nach Voranmeldung (Tel.: 0341-123 5790) am Sitz der Jagdgenossen-
schaft im Stadtforstamt Leipzig, Teichstraße 20 in 04277 Leipzig ein-
gesehen werden. ■

Der Jagdgenossenschaftsvorstand
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Am 09. Juni 2024 findet die Wahl des Stadtrates der Stadt Leipzig 
statt. Zu wählen sind 70 Stadträtinnen und Stadträte. Für diese Wahl 
ist Leipzig in 10 Wahlkreise (WK) aufgeteilt:
WK 0: Stadtbezirk Mitte,
WK 1: Stadtbezirk Nordost ohne die Ortsteile Mockau-Süd und 

Mockau-Nord und
vom Stadtbezirk Ost die Ortsteile Neustadt-Neuschönefeld 
und Volkmarsdorf,

WK 2: Stadtbezirk Ost ohne die Ortsteile Neustadt-Neuschönefeld 
und Volkmarsdorf,

WK 3: Stadtbezirk Südost,
WK 4: Stadtbezirk Süd,
WK 5: Stadtbezirk Südwest,
WK 6: Stadtbezirk West,

WK 7: Stadtbezirk Alt-West,
WK 8: Stadtbezirk Nordwest und 

vom Stadtbezirk Nord die Ortsteile Gohlis-Süd und Gohlis-
Nord,

WK 9: Stadtbezirk Nord ohne die Ortsteile Gohlis-Süd und Gohlis-
Nord und
vom Stadtbezirk Nordost die Ortsteile Mockau-Süd und 
Mockau Nord.

Bei der Stadtratswahl kann jede Partei und jede Wählervereinigung 
je Wahlkreis einen Wahlvorschlag einreichen, in dem maximal elf Be-
werberinnen und Bewerber benannt werden können.
Ebenfalls am 09. Juni 2024 finden in den 14 Ortschaften der Stadt 
Leipzig die Wahlen der Ortschaftsräte statt. Die nachfolgend hinter 
den Ortschaftsnamen stehende erste Zahl gibt die Anzahl der in den 

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Stadtrates 
und der Wahlen der 14 Ortschaftsräte der Stadt Leipzig 

am 09. Juni 2024
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jeweiligen Ortschaftsrat zu wählenden Mitglieder an, die in Klammern 
stehende zweite Zahl ist die maximale Zahl an Bewerberinnen und 
Bewerbern pro Wahlvorschlag für die jeweilige Ortschaft: Böhlitz-
Ehrenberg 9 (14), Burghausen 5 (8), Engelsdorf 9 (14), Hartmanns-
dorf-Knautnaundorf 5 (8), Holzhausen 7 (11), Liebertwolkwitz 7 (11), 
Lindenthal 7 (11), Lützschena-Stahmeln 7 (11), Miltitz 5 (8), Mölkau 7 
(11), Plaußig 5 (8), Rückmarsdorf 5 (8), Seehausen 5 (8), Wiederitzsch 
8 (12). Jede Partei und jede Wählervereinigung kann je Ortschaft einen 
Wahlvorschlag einreichen.
Parteien und Wählervereinigungen werden hiermit aufgefordert, 
ihre Wahlvorschläge einzureichen. Wahlvorschläge für die Stadt-
ratswahl und für die Ortschaftsratswahlen können ab 19. Februar 2024 
und müssen spätestens bis 4. April 2024, 18:00 Uhr, schriftlich beim 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses eingereicht werden. 
Unter www.leipzig.de/wahlen sind die Formulare sowie weitere 
Informationen zu den Wahlen zu finden. Die Entgegennahme der 
Wahlvorschläge erfolgt im Amt für Statistik und Wahlen, Thomasius-
straße 1, Raum 209. Um Terminvereinbarung wird gebeten (Tel.: 123 
2819, E-Mail: statistik-wahlen@leipzig.de). 

Festlegungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge sowie die den 
Wahlvorschlägen beizufügenden Unterlagen sind in § 16 der Verord-
nung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung 
des Kommunalwahlgesetzes (SächsKomWO) getroffen.
Gemäß § 6 b des Kommunalwahlgesetzes (KomWG) bedarf jeder 
Wahlvorschlag zur Stadtratswahl pro Wahlkreis 24 Unterstützungs-
unterschriften von zum Zeitpunkt der Unterzeichnung Wahlberech-
tigten des Wahlkreises, die keine Bewerberinnen oder Bewerber des 
Wahlvorschlags sind.
Gemäß § 35 a des Kommunalwahlgesetzes bedarf jeder Wahlvorschlag 
zur Ortschaftsratswahl für die Ortschaften Burghausen, Hartmanns-
dorf-Knautnaundorf, Miltitz und Plaußig 20, für die anderen zehn 
Ortschaften jeweils 30 Unterstützungsunterschriften von zum Zeit-
punkt der Unterzeichnung Wahlberechtigten der Ortschaft, die keine 
Bewerberinnen oder Bewerber des Wahlvorschlags sind.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten 
Wählervereinigung, die aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags 
im Sächsischen Landtag vertreten ist oder seit der letzten Wahl im 
Stadtrat der Stadt Leipzig vertreten ist, bedarf abweichend von den 
oben angegebenen Regelungen keiner Unterstützungsunterschriften. 
Analog gilt das für den Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaft-
lichen Wählervereinigung, wenn er von der Mehrheit der für die 
Wählervereinigung Gewählten, die dem Stadtrat zum Zeitpunkt der 
Einreichung angehören, unterschrieben ist. Diese Bestimmungen 
gelten entsprechend für Ortschaftsratswahlen. Darüber hinaus bedarf 
bei einer Ortschaftsratswahl auch ein Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählervereinigung, die aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags seit 
der letzten regelmäßigen Wahl im Ortschaftsrat vertreten ist, keiner 
Unterstützungsunterschriften. 
Unterstützungsunterschriften können ab dem ersten Arbeitstag nach 

Einreichung des jeweiligen Wahlvorschlags bis zum 4. April 2024, 18:00 
Uhr, im Amt für Statistik und Wahlen, Thomasiusstraße 1, Zimmer 
203, 04109 Leipzig (Zugang barrierefrei), montags bis mittwochs von 
10 bis 16 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 
13 Uhr geleistet werden.
Die Unterstützungsunterschrift muss von der/dem Wahlberechtigten 
auf einem Unterschriftsblatt unter Angabe des Tages der Unterzeich-
nung eigenhändig geleistet werden. Neben der Unterschrift sind 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwoh-
nung) von der Unterzeichnerin/dem Unterzeichner anzugeben; über 
ihre/seine Person ist sich auszuweisen. Wahlberechtigte, die infolge 
Krankheit oder ihres körperlichen Zustands die Unterzeichnung durch 
Erklärung vor einer beauftragten Person der Verwaltung ersetzen 
wollen, haben dies beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses 
(Anschrift: Stadt Leipzig, Amt für Statistik und Wahlen, 04092 Leipzig) 
spätestens bis zum 28. März 2024 schriftlich zu beantragen; dabei sind 
die Hinderungsgründe glaubhaft zu machen. Offensichtlich unbegrün-
dete Anträge können zurückgewiesen werden.
Eine wahlberechtigte Person kann für dieselbe Wahl nur für einen 
Wahlvorschlag eine Unterstützungsunterschrift leisten. Hat eine 
wahlberechtigte Person für dieselbe Wahl für mehrere Wahlvorschläge 
eine Unterstützungsunterschrift geleistet, sind alle geleisteten Unter-
schriften ungültig.

Am gleichen Wahltag findet die Wahl zum Europäischen Parlament 
statt. Die Wahl zum Europäischen Parlament und die Kommunalwahlen 
sind nach § 57 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes organisatorisch 
verbunden.

Informationen zum Datenschutz bei der Aufstellung von Wahl-
vorschlägen
Indem die Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber im Rahmen der 
Aufstellungsversammlung der Versammlungsleitung die für die 
Erstellung des Wahlvorschlags (Anlage 16 zur Sächsischen Kommu-
nalwahlordnung) notwendigen personenbezogenen Daten mitteilen, 
die Zustimmungserklärung (Anlage 17 zur Sächsischen Kommunal-
wahlordnung) und – soweit sie Bürgerinnen oder Bürger anderer 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind – eine Versicherung 
an Eides statt gemäß § 6a Absatz 3 des Kommunalwahlgesetzes ab-
geben, entstehen für die den Wahlvorschlag aufstellende Partei bzw. 
Wählervereinigung aktive datenschutzrechtliche Hinweispflichten 
nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung.
Es wird empfohlen, den Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern im 
Rahmen der Aufstellungsversammlung ein standardisiertes Merk-
blatt entsprechend dem Musterformular 1 unter www.datenschutz.
sachsen.de auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die 
Zustimmungserklärung trotz einer eventuellen datenschutzrechtlichen 
Geltendmachung der Berichtigung und Löschung materiell-rechtlich 
weiter gültig bleibt (§ 6a Absatz 2 Satz 2 Kommunalwahlgesetz). ■

Amt für Statistik und Wahlen

Mit Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes, Außen-
stelle Dresden, August-Bebel-Str. 10, 01219 Dresden (Planfeststellungs-
behörde) vom 31.01.2024, Az. 521ppw/022-2022#028 ist der Plan für 
das vorgenannte Bauvorhaben gemäß § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) festgestellt worden.
Der o. g. Planfeststellungsbeschluss (einschließlich Rechtsbehelfsbe-
lehrung) und der festgestellte Plan liegen in der Zeit vom 26.02.2024 
bis einschließlich 11.03.2024 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zimmer 498, während 
der folgenden Zeiten

Mo./Mi. 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
Di./Do. 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Er kann des Weiteren auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundes-
amtes unter http://www.eba.bund.de/anhoerung (Planfeststellung 
Änderung Kreuzungsbauwerk km 3,525) eingesehen werden.
Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können auch 
nach vorheriger Terminvereinbarung beim Eisenbahn-Bundesamt, 
Außenstelle Dresden, August-Bebel-Str. 10, 01219 Dresden, eingese-
hen werden.
Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen gilt 
der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die keine persönliche 
Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungs-
verfahrensgesetz).■

Stadtplanungsamt
i. A. des Eisenbahn-Bundesamtes

Bekanntmachung Planfeststellung für das Vorhaben „Änderung Kreuzungsbauwerk km 3,500 bis km 
3,550“, Bahn-km 3,250 bis 3,620 Strecke 6371 Leipzig-Anger - Leipzig-Heiterblick, Bahn-km 3,495 bis 
4,025 Strecke 6366-Leipzig Hbf – Geithain, Bahn-km 3,500 bis 4,030 Strecke 6363 Leipzig Hbf - Dres-

den-Neustadt, Bahn-km 14,270 bis 14,330 Strecke 6369 Wiederitzsch Streckenwechsel –  
Engelsdorf, Bahn-km 2,180 bis 2,270 Strecke 6375 Engelsdorf - Leipzig-Connewitz in der Stadt Leipzig

http://www.leipzig.de/wahlen
mailto:statistik-wahlen%40leipzig.de?subject=
http://www.eba.bund.de/anhoerung
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Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig beabsichtigt, Ende 
Februar 2024 eine Allgemeinverfügung über Schutzmaßnahmen für 
die Vogelarten Rohrweihe (Circus aeruginosus) und Kiebitz (Vanellus 
vanellus) am Kleewinkel zu erlassen. Gem. § 24 Abs. 3 Sächsisches 
Naturschutzgesetz informieren wir hiermit über die geplante Regelung.
Die Allgemeinverfügung wird zur Sicherung der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der bodenbrütenden Vogelarten Rohrweihe (Circus ae-
ruginosus) und Kiebitz (Vanellus vanellus) im Geltungsbereich (Abb. 
1) der Allgemeinverfügung im Zeitraum 2. März bis 30. Juni 2024 das 

Ankündigung zum Erlass einer Allgemeinverfügung der Unteren  
Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig über Schutzmaßnahmen für die 

Vogelarten Rohrweihe (Circus aeruginosus) und Kiebitz (Vanellus  
vanellus) am Kleewinkel gemäß § 24 Abs. 3 SächsNatSchG
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Karte zur  Allgemeinverfügung Kleewinkel

Maßstab:

Titel:

Legende:

Untersuchungsgebiet Kleewinkel © Stadt Leipzig
Stadtgrenze © Stadt Leipzig
Flurstücke © Stadt Leipzig 
WebatlasSN © GeoSN 

Datengrundlage:

0 100 20050
Meter

Kartographie:

Sachgebiet DUIS (01/2024)

Flurstücke 

Stadtgrenze

Untersuchungsgebiet Kleewinkel

Betreten, das Befahren, das Überfliegen mit Drohnen, Modellflugzeugen 
oder sonstigen Flugobjekten, das Freilaufenlassen von Hunden und 
anderen Haustieren, das Reiten sowie die Nutzung von akustischen 
Signalen wie Lautsprecher oder Signalhörner verbieten. Von den 
Verboten kann nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine 
Befreiung beantragt werden. Die rechtmäßige Grundstücksnutzung 
in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang durch Grundstücks-
eigentümer und deren Berechtigte ist nicht von den Verboten betroffen 
und weiterhin zulässig. ■

Geltungsbereich der Allgemeinverfügung
Karte: Stadt Leipzig, , Amt für Umweltschutz
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Zur 2. Änderung des Bebauungsplan Nr. 45.5 „Höfe am Brühl“ wird 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das Plangebiet für die 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 45.5 
befindet sich in Leipzig Mitte, im Ortsteil Zentrum zwischen Richard-
Wagner-Straße, der Straße am Hallischen Tor, Brühl und Richard-
Wagner-Platz und betrifft einen Teilbereich des in der Fassung der 
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Bebauungsplan Nr. 45.5 „Höfe am Brühl“,  
2. Änderung, Leipzig-Mitte

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

1. Änderung seit dem 21.11.2009 rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 
45.5 „Höfe am Brühl“ (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes sollen die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung des Ein-
kaufszentrums „Höfe am Brühl“ geschaffen werden. Hierfür sollen 
hauptsächlich die festgesetzte Gesamtverkaufsfläche erhöht sowie die 
Verkaufsflächenobergrenzen für einzelne Sortimente angepasst werden.

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 27.02.2024 bis 12.03.2024

über die Webseite der Stadt Leipzig unter  http://www.leipzig.de/
bauleitplanung-aktuell 

sowie über das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur 
Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de veröffentlicht. 

Die gesamten Planunterlagen werden zusätzlich im Neuen Rathaus, 
Martin-Luther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Stadtplanungsamt, im Ausstel-
lungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, während der Dienststunden
 Mo./Mi. 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 Di./Do. 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ausgestellt. 

Sie können auch im Stadtbüro, Burgplatz 1 (Zugang über Markgrafen-
straße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. bis Do. 13 – 18 Uhr und 
Fr. 13 – 15 Uhr eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-09377). 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen und 
haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern schrift-
liche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte an die 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische Anfragen 
an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@leipzig.de. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 45.5 „Höfe am Brühl“ 
in der Fassung der 1. Änderung (fett umrandet) und in der Fassung der  
2. Änderung (schraffiert dargestellt)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinformation.leipzig.de
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/VO020?VOLFDNR=2014144
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung des Standortes der 
Rezeption im Eingangsbereich des Park-Klinikums, Strümpellstraße 41“, 

Leipzig, Gemarkung Probstheida, Flurstück 149/27

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager unter der Telefonnummer: 0341 / 123-5192 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurs-
tücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 636

Datenauszug

Erstellungsdatum 31.01.2024

Apostel, Jens

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 01.02.2024 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-012197-SB-63.22-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Änderung des Standortes 
der Rezeption im Eingangsbereich des Park-Klinikums, Strümpell-
straße 41“, Leipzig, Gemarkung Probstheida, Flurstück 149/27, 
im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung 
(Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung eines  
Mehrfamilienwohnhauses mit Dachgeschossausbau und Anbau  

von Balkonen, Dimpfelstraße 50“, Leipzig,  
Gemarkung Schönefeld, Flurstück 332

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Sanierung eines Mehr-
familienwohnhauses mit Dachgeschossausbau und Anbau von 
Balkonen, Dimpfelstraße 50“, Leipzig, Gemarkung Schönefeld, 
Flurstück 332, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält  Auflagen und Auflagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-8926 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Kartengrundlage GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 02.02.2024

Grocke, Susanne

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 01.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-010395-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung der Wohnungen 8 
und 9 in Ferienwohnungen, Büttnerstraße 12“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1649/e

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung der Woh-
nungen 8 und 9 in Ferienwohnungen, Büttnerstraße 12“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1649/e, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-8908 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 06.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2024-000182-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfamilien-
hauses, Antrag auf Abweichung § 30 Absatz 3 SächsBO,  

Leonhardtstraße 35“, Leipzig, Gemarkung Mockau, Flurstück 1507

hauses, Antrag auf Abweichung § 30 Absatz 3 SächsBO, Leonhardt-
straße 35“, Leipzig, Gemarkung Mockau, Flurstück 1507 

(2) Es werden folgende Abweichungen zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 30 Abs. 3 SächsBO dahingehend, dass für Gebäude der Ge-
bäudeklasse 4 Wände zulässig sind, die als Gebäudeabschlusswand 
auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung mindestens 
hochfeuerhemmend sind.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bescheid und die Verfahrensakte können im Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung bei der Bauberatung des 
Amtes für Bauordnung und Denkmalpflege unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-8922 oder E-Mail: abd.bauberatung@leipzig gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 02.02.2024

Friese, Hannah

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-010878-BF-63.31-HFR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Abweichung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfamilien-

mailto:abd.bauberatung%40leipzig?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung einer  
Trinkwassertrennung, Dübener Landstraße 7“, Leipzig,  

Gemarkung Eutritzsch, Flurstücke 363/3, 364/4, 369/1, 370/109

Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5248 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flur- 
stücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

GeoSN, dl-de/by-2-0 

Erstellungsdatum 08.02.2024

Ehrlein, Isabel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.02.2024 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-012110-SB-63.30-IEH einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Errichtung einer Trink-

wassertrennung, Dübener Landstraße 7“, Leipzig, Gemarkung 
Eutritzsch, Flurstücke 363/3, 364/4, 369/1, 370/109, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist 
erteilt.

-  Die Baugenehmigung enthält Auflagen und Auflagenvorbehalte.
-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Ausbau Dachgeschoss zu 
Wohnzwecken, 63-2020-007997-VV-63.31-SLO, Kurt-Kresse-Straße 16“, 

Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, Flurstück 623/1

verfügenden Teil erlassen:

- Die Verlängerung der Baugenehmigung für das Vorhaben: „Aus-
bau Dachgeschoss zu Wohnzwecken, 63-2020-007997-VV-63.31-SLO, 
Kurt-Kresse-Straße 16“, Leipzig, Gemarkung Kleinzschocher, Flurstück 
623/1, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 
(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-
geführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5126 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 09.02.2024

Loschke, Simone

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-009789-VV-63.40-SLO einen Bescheid mit folgendem 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von  
Dachboden zu Wohnraum und Ausbau Dachgeschoss,  

Einbau einer hofseitigen Loggia, Klingerplatz 4“, Leipzig,  
Gemarkung Engelsdorf, Flurstück 354/2

Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO 
-  von den Anforderungen aus § 50 Abs. 1 SächsBO, so dass die 

Wohnungen nicht barrierefrei erreichbar sein müssen
- von § 31 Abs. 1 Nr. 2 SächsBO, so dass die Decken belassen 

werden dürfen und nicht feuerhemmend ausgebildet sind
-  von § 34 Abs. 4 Nr. 2 SächsBO, so dass die notwendige Treppe 

als Holztreppe belassen werden darf und nichtbrennbar sein 
müsste

-  von § 35 Abs. 4 Nr. 2 SächsBO, so dass die Treppenraumwände 
belassen werden können und nicht hochfeuerhemmend aus-
gebildet sein müssen und keiner zusätzlichen mechanischen 
Beanspruchung standhalten müssen

-  von § 35 Abs. 6 Nr. 3 SächsBO, so dass die Bestandstüren zu 
den Abstellräumen im Treppenraum nicht selbstschließend sein 
müssen.  

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5152 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 13.02.2024

Hofmann, Vera

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 08.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006511-VV-63.31-VHO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung von 
Dachboden zu Wohnraum und Ausbau Dachgeschoss, Einbau einer 
hofseitigen Loggia, Klingerplatz 4“, Leipzig, Gemarkung Engelsdorf, 
Flurstück 354/2, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Mehrfamilienhauses 
mit erdgeschossiger Garage, Rochlitzstraße 55“, hier: Nachträgliche  

Änderung zu den Baugenehmigungen Az. 63-2017-009433-VV-63.31-SLO 
vom 27.11.2017 und Az. 63-2018-001480-VV-63.31-SLO vom 29.05.2018, 

Rochlitzstraße 55, Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 112

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5126 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 14.02.2024

Loschke, Simone

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 mGemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-010075-VV-63.40-SLO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
-  Die Änderungsgenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines 

Mehrfamilienhauses mit erdgeschossiger Garage, Rochlitzstraße 
55“, hier: Nachträgliche Änderung zu den Baugenehmigun-
gen Az. 63-2017-009433-VV-63.31-SLO vom 27.11.2017 und Az. 
63-2018-001480-VV-63.31-SLO vom 29.05.2018, Rochlitzstraße 55, 
Leipzig, Gemarkung Schleußig, Flurstück 112, im Genehmigungsver-
fahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

-  Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass die Abstandsflächen 
teilweise auf dem Nachbarflurstück 111 der Gemarkung Schleußig 
liegen.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59%40gmm.leipzig.de?subject=
mailto:egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59%40gmm.leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer KITA  
zu einem kirchlichen Gemeindezentrum, Karl-Heine-Straße 27“,  

Leipzig,Gemarkung Plagwitz, Flurstück 71/5

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 dahingehend, dass die Barrierefreiheit.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5120 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 14.02.2024

Rother, Stefanie

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

„Umnutzung einer KITA zu einem kirchlichen Gemeindezentrum, 
Karl-Heine-Straße 27“, Leipzig,Gemarkung Plagwitz, Flurstück 71/5

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-011722-SB-63.40-SRO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer KITA 
zu einem kirchlichen Gemeindezentrum, Karl-Heine-Straße 27“, 
Leipzig,Gemarkung Plagwitz, Flurstück 71/5, im Genehmigungs-
verfahren nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen 

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59%40gmm.leipzig.de?subject=
mailto:egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59%40gmm.leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Betonsanierung der Tiefgarage, 
Schenkendorfstraße 4, 6, 8“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstücke 2526/1, 4459

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5128 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 070

Schenkendorfstraße 4-8

Erstellungsdatum 14.02.2024

Reutter, Thomas

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2024-000432-VV-63.41-TRE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Betonsanierung der Tief-
garage, Schenkendorfstraße 4, 6, 8“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstücke 2526/1, 4459, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung einer  
Bäckerei zu einer Mikrobrauerei im EG/KG eines denkmalgeschützten 

Mehrfamilienhauses, Wolfgang-Heinze-Straße 38b“, Leipzig,  
Gemarkung Connewitz, Flurstück 329/a

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5167 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Datenauszug

Erstellungsdatum 14.02.2024

Keßler, Kevin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 14.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-011613-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung 
einer Bäckerei zu einer Mikrobrauerei im EG/KG eines denkmal-
geschützten Mehrfamilienhauses, Wolfgang-Heinze-Straße 38b“, 
Leipzig, Gemarkung Connewitz, Flurstück 329/a, im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 50 Abs. 2 SächsBO dahingehend, dass die Nutzungseinheit 
nicht barrierefrei hergestellt wird.

(3) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und Auflagenvorbehalte.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau von  
Mehrfamilienhäusern, einem Gewerbegebäude und einer Tiefgarage, 

Schönefelder Straße 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 6, 12“, Leipzig,  
Gemarkung Eutritzsch, Flurstück 118/5

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5246 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 14.02.2024

Schulz, Katrin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-002816-VV-63.30-KSC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau von Mehr-
familienhäusern, einem Gewerbegebäude und einer Tiefgarage, 
Schönefelder Straße 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 6, 12“, Leipzig, Gemarkung 
Eutritzsch, Flurstück 118/5, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung und Umbau eines 
UG-Teilbereiches zu einer Gästewohnung für private, familiäre Nutzung 

und Errichtung einer Remise im Garten, Zum Harfenacker 6“, Leipzig, 
Gemarkung Leutzsch, Flurstück 419

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 118-120, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in elekt-
ronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ein-
gelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG 
erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann über das besondere Behördenpostfach Stadt 
Leipzig – Allgemeiner Posteingang (egvp_DE.Justiz.8a1e2a3c-
ab3f-40f6-86af-15739f5ac5d4.5f59@gmm.leipzig.de) mit elektroni-
scher Signatur aus folgenden besonderen elektronischen Postfächern 
erhoben werden:
a. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. a) VwVfG aus einem besonderen 

elektronischen Anwaltspostfach nach §§ 31a, 31b Bundesrechts-
anwaltsordnung oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlichen 
Grundlagen errichteten elektronischen Postfach.

b. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. b) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer Behörde oder juristischen Person des öffentlichen 
Rechts nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens auf 
Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

c. Gemäß § 3a Abs. 3 Nr. 2 lit. c) VwVfG aus einem elektronischen 
Postfach einer natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen 
Vereinigung nach Durchführung des Identifizierungsverfahrens 
auf Grundlage einer nach § 130a Abs. 2 S. 2 Zivilprozessordnung 
erlassenen Rechtsverordnung.

3. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Hinweis:
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341 / 123-5127 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 14.02.2024

Krause, Ulrike

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 13.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-008567-VV-63.40-UKR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung und Um-
bau eines UG-Teilbereiches zu einer Gästewohnung für private, 
familiäre Nutzung und Errichtung einer Remise im Garten, Zum 
Harfenacker 6“, Leipzig, Gemarkung Leutzsch, Flurstück 419, im 
Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Ver-
einfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen. 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Sanierung  
‚Villa Böhme‘, 7. Verlängerung der Baugenehmigung vom 06.11.2008, 

63-2008-000737-VV-63.20-MIS, Lumumbastraße 15“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2691/m

als untere Bauaufsichtsbehörde am 12.02.2024 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-011131-VV-63.20-MER einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Sanierung 
‚Villa Böhme‘, 7. Verlängerung der Baugenehmigung vom 06.11.2008, 
63-2008-000737-VV-63.20-MIS, Lumumbastraße 15“, Leipzig, Gemar-
kung Leipzig, Flurstück 2691/m, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. bei der zuständigen Verfahrensmanagerin unter 
der Telefonnummer: 0341 / 123-5176 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:829

Datenauszug

Erstellungsdatum 12.02.2024

Ermann, Maria

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 8 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 

■ Impressum

Herausgeber: Stadt Leipzig, Der Oberbürgermeister, Referat Kommunikation, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
Verantwortlich: Matthias Hasberg
Redaktion: Undine Belger, Christine Wündisch, Dr. Sebastian Fink
Telefon: 0341 / 1 23 20 68, Fax: 0341 / 1 23 20 56, Internet: www.leipzig.de/amtsblatt, E-Mail: elektronisches-amtsblatt@leipzig.de

https://www.leipzig.de/amtsblatt
mailto:elektronisches-amtsblatt%40leipzig.de?subject=

	Tagesordnung der Ratsversammlung
	Sitzungen der Ortschaftsräte
	Sitzung des Jugendhilfeausschusses
	1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Leipzig
	Allgemeinverfügung zum Schutz des Eisvogels am Floßgraben
	Dienstausweis/Dienstmarke ungültig
	Sondersitzung des Betriebsausschusses Jugend, Soziales, Gesundheit
	Versammlung der Jagdgenossenschaft Bienitz
	Sprechzeiten der Friedensrichter
	Bekanntmachung der Wahl des Stadtrates und der Wahlen der 14 Ortschaftsräte der Stadt Leipzig am 09. Juni 2024
	Bekanntmachung Planfeststellung für das Vorhaben „Änderung Kreuzungsbauwerk km 3,500 bis km 3,550“
	Ankündigung zum Erlass einer Allgemeinverfügung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Leipzig über Schutzmaßnahmen für dieVogelarten Rohrweihe (Circus aeruginosus) und Kiebitz (Vanellusvanellus) am Kleewinkel
	Bebauungsplan Nr. 45.5 „Höfe am Brühl“ ,2. Änderung, Leipzig-Mitte; Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
	Baugenehmigungen



